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 Veröffentlicht am 21.12.1976

Norm

EO §7 Bc

EO §54 Abs1 Z1

Rechtssatz

Ob bei Verschiedenheiten von der durch Namen, Beruf und Anschrift gekennzeichneten Parteibezeichnung (vgl § 75 Z

1 ZPO) im Exekutionstitel einerseits und im Exekutionsantrag andererseits Identitätsbedenken bestehen, falls die

betreibende Partei - sei es ausdrücklich, sei es mit der Kurzbezeichnung "nunmehr" - im Antrag darauf hinweist, daß

sich die Berufsbezeichnung oder der Wohnort geändert hat, kann nicht generell beurteilt werden; diese Frage ist

vielmehr - ähnlich bei Verschiedenheit der Schreibweise des Namens - nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalles

zu prüfen.
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